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Tina

Fertigkeit eine beſchädigte Mühle wieder herzu⸗
ſtellen , eiprobt hat .

§. 8.

Befaͤhigung der jetzt in Thaͤtigkeit befindli⸗
chen Muͤller , und Fortdauer der ZunftPruͤ⸗

fungen.
Eine gleichzeitig mit gegenwärliger erſchei⸗

nende Verordnung wird über die fernere Zuläßig⸗
keit der jetzt in Thätigkeit befindlichen Mäller

und deren Gehülfen verfügen.
— —

§. 9 .

Bon Privat = Hand⸗ und Schiffmuͤhlen .

Die Aulegung von PrivatMüßlen, welche
nur zu Bereitung des Getreides zum eigenen
Gebrauch des Unternehmers beſtimmt ſind , un⸗

terliegt ebenfalls der obrigkeitlichen Cognition ,
und es ſind dabey vorzüglich jene Vorſichten zu

beachten , welche H. t und 2 . wegen etwa mög⸗
licher Beeintrachtigung dritter Perlonen
net ſind .
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